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Stadt Wolgast Beschlussvorlage • StV Wolgast
öffentlich

Geschäftszeichen Datum: Drucksache Nr.

03.12.2024 01-BV 2024-231

Gremium Termin Beratungsergebnis

Bauausschuss der Stadt Wolgast 05.12.2024

Sozial- und Kulturausschuss der Stadt Wolgast 10.12.2024

Hauptausschuss der Stadt Wolgast 11.12.2024

Stadtvertretung Wolgast 16.12.2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Wolgast für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Stadt Wolgast

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 16.12.024 und nach
Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung
erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf
einen Gesamtbetrag der Erträge von 32.988.860 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 41.269.820 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von -7.891.070 EUR

2. im Finanzhaushalt auf
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 30.711.180 EUR

einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen1 von 39.541.690 EUR

einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -8.830.510 EUR

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von 5.428.410 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 16.864.370 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von -11.435.960 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 14.275.160 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.401.500 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 19.875.750
EUR

1 einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
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§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen

(Grundsteuer A) auf 340 v. H. 1

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 450 v. H. 1

2. Gewerbesteuer auf 390 v. H. 1

Hinweis:
1Die Hebesätze für die Grundsteuern ab dem Haushaltsjahr 2025, werden zu einem späteren Zeitpunkt, durch die Hebesatzsatzung
festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 131,7692 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3

GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu

Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik deckungsfähig sind, werden für gegenseitig

deckungsfähig erklärt, soweit sie sachlich zusammenhängen, innerhalb der Produktgruppe.

§ 8 Regelungen zur Übertragbarkeit

1. Gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen

eines

Teilhaushaltes für ganz übertragbar erklärt, sofern der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr erreicht werden kann.

2. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für ganz übertragbar erklärt, auch

wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht

erreicht werden kann.

3. Gem. § 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik gilt Abs. 1 und 2 entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und

außerplan-

mäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Abs. 3 für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplan-

mäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

§ 9 Festlegung der Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in den Teilhaushalten

Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird festgelegt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Wert von 25.000 € einzeln darzustellen sind.
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Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -16.383.633,95 EUR

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt
voraussichtlich -21.022.763,23 EUR

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 57.613.446,41 EUR

Wolgast, den
Ort, Datum Siegel Martin Schröter

(Bürgermeister)

Ergebnis der Beratung und Abstimmung: Beschluss Nr.

Gremium

Stadtvertretung Wolgast

Gesetzliche Mitglieder Sitzungsdatum TOP

Beschluss Abstimmung

einstimmig

mit Stimmenmehrheit

abgelehnt

vertagt

laut Vorlage

mit Abweichung

Ja Nein Enthaltung

Gemäß § 24 KV M-V (Mitwirkungsverbot) waren folgende Vertreter von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen:

Unterschrift Siegel Unterschrift
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Begründung:

Eingehende Erläuterungen sind dem Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Wolgast 2025 zu entnehmen.

Verfasser: Oswald, Claudia

Sachbearbeiter: Oswald, Claudia (Kämmerei), 28.11.2024
Tel.: 03836/ 251-136, eMail: claudia.oswald@wolgast.de

Anlagen:

 Haushaltssatzung und Haushaltsplan einschließlich Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Wolgast

für das Haushaltsjahr 2025


